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Aktueller Stand der Rückrufe und Hardware-Nachrüstungen von
Dieselfahrzeugen

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r

Seit Bekanntwerden des Abgasskandals im September 2015 und der Aufde-
ckung verschiedener Abgasmanipulationen unterschiedlicher Automobilher-
steller hat das Kraftfahrt-Bundesamt zahlreiche verpflichtende Rückrufe von 
Dieselfahrzeugen angeordnet. Diese sind nach wie vor nicht vollständig abge-
arbeitet. Teilweise sind die Rückrufaktionen noch nicht einmal angelaufen 
(vgl. Antwort der Bundesregierung auf Bundestagsdrucksache 19/15320).

Hinzu kommen freiwillige Rückrufaktionen, die die Automobilhersteller mit 
der Bundesregierung vereinbart hatten, um die Stickoxid-Emissionen der 
Fahrzeuge zu reduzieren. Insbesondere wurde beim sogenannten Dieselgipfel 
am 2. August 2017 festgelegt, dass ursprünglich bis Ende 2018 bei ca. 
5,3 Millionen Diesel-Pkw Software-Updates vorgenommen werden, von de-
nen – abzüglich der bis dahin angeordneten Pflichtrückrufe – 2,84 Millionen 
Updates freiwillig erfolgen sollten. Im Nachgang des Dieselgipfels wurden 
weitere 1 Million Updates zugesagt (vgl. www.n-tv.de/wirtschaft/1-000-000-
Diesel-zusaetzlich-erhalten-Update-article20601819.html).

Die nach Ansicht zahlreicher Expertinnen und Experten effektivste Maßnah-
me zur Reduktion von Stickoxid-Emissionen, die Nachrüstung von Abgasrei-
nigungssystemen („Hardware-Nachrüstung“, vgl. www.umweltbundesamt.de/t
hemen/technische-nachruestung-senkt-nox-ausstoss-von), wurde von der 
Bundesregierung erst später ermöglicht. Dies geschah durch die Festlegung 
der technischen Anforderungen an solche Nachrüstungssysteme durch das 
Kraftfahrt-Bundesamt (vgl. www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Dossier/Hardware-
Nachruestungen/top-4-nachruestung-technische-vorgaben.html). Seitdem 
können Genehmigungen für solche Systeme durch das Kraftfahrt-Bundesamt 
erteilt werden.

Offen ist, welchen Stand die verpflichtenden und freiwilligen Rückrufaktionen 
sowie die Genehmigung und Umsetzung von Hardware-Nachrüstungen haben.
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Die Antwort wurde namens der Bundesregierung mit Schreiben des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infra
struktur vom 24. Februar 2020 übermittelt.
Die Drucksache enthält zusätzlich – in kleinerer Schrifttype – den Fragetext.



 1. Bei wie vielen in Deutschland zugelassenen Fahrzeugen hat das 
Kraftfahrt-Bundesamt seit September 2015 aufgrund illegaler Abschal-
teinrichtungen oder anderer Abgasmanipulationen verpflichtende Rück-
rufe angeordnet (bitte jeweils unter Angabe absoluter Zahlen nach Her-
stellern aufschlüsseln)?

 2. Bei wie vielen dieser Fahrzeuge hat die Rückrufaktion bereits begonnen, 
und bei wie vielen dieser Fahrzeuge hat die Rückrufaktion noch nicht be-
gonnen (bitte jeweils unter Angabe absoluter Zahlen nach Herstellern 
aufschlüsseln)?

 3. Wie viele der Fahrzeuge, bei denen die Rückrufaktion bereits begonnen 
hat, wurden bereits zurückgerufen, und wie viele der Fahrzeuge, bei de-
nen die Rückrufaktion bereits begonnen hat, wurden noch nicht zurück-
gerufen (bitte jeweils unter Angabe absoluter Zahlen nach Herstellern 
aufschlüsseln)?

 4. Wie viele Fahrzeuge der rund 5,3 Millionen Diesel-Pkw, für die die deut-
sche Automobilindustrie die Installation von Software-Updates bis zum 
Jahresende 2018 zugesagt hatte, werden freiwillig zurückgerufen, und 
wie viele dieser freiwilligen Rückrufe haben bislang stattgefunden (bitte 
jeweils unter Angabe absoluter Zahlen nach Herstellern aufschlüsseln)?

 5. Wie viele Fahrzeuge der zusätzlichen 1 Million Diesel-Pkw, für die die 
Autohersteller die Installation von Software-Updates zugesagt hatten, 
werden freiwillig zurückgerufen, und wie viele dieser freiwilligen Rück-
rufe haben bislang stattgefunden (bitte jeweils unter Angabe absoluter 
Zahlen nach Herstellern aufschlüsseln)?

Die Fragen 1 bis 5 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Von den ursprünglich im Rahmen des Nationalen Forum Diesel (NFD) gemel-
deten 5,3 Millionen Fahrzeugen sowie den nachgemeldeten 1 Million zusätzli-
chen Fahrzeugen sind 5,3 Millionen umgerüstet. Von den 5,3 Millionen umge-
rüsteten Fahrzeugen wurden ca. 2,9 Millionen Fahrzeuge im Rahmen eines ver-
pflichtenden Rückrufs umgerüstet.

Hersteller Anzahl NFD-gemeldete 
Fahrzeuge

Davon verpflichtende 
Rückrufe

VW-Konzern 3.800.000 2.635.000
Daimler 960.000 280.000
BMW 320.000 3.000
Opel 90.000 30.000
Renault 50.000 0
Dacia 16.000 0
Fiat 9.000 0
Suzuki 6.000 0
Summe 5.251.000 2.948.000

Von den Herstellern Daimler und VW sind noch rund 1 Million Fahrzeuge um-
zurüsten (davon rund 300.000 verpflichtend).
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Die Wirksamkeit von Software-Updates zur Reduzierung der NOx-Emissionen 
wurde vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) eingehend untersucht und dazu am 
10. Januar 2020 ein Bericht zur Wirksamkeit von Software-Updates veröffent-
licht. Der Bericht zeigt, dass die Durchführung der Software-Updates erkenn-
bar zu einer deutlichen Verringerung der NOX-Emissionen führt.
Durch die Software-Updates im Rahmen der freiwilligen Servicemaßnahmen 
werden die NOX-Emissionen im Realbetrieb um rund 59 Prozent bei den be-
troffenen Fahrzeugen verringert. Bei den Fahrzeugen der verpflichtenden 
Rückrufe wird durch die Softwareverbesserung eine NOX-Reduzierung von 
rund 41 Prozent im Realbetrieb erreicht.

 6. Wie viel Prozent der Fahrzeuge, für die das Kraftfahrt-Bundesamt seit 
September 2015 aufgrund illegaler Abschalteinrichtungen oder anderer 
Abgasmanipulationen verpflichtende Rückrufe angeordnet hat, wurden 
in den Städten und Gemeinden, in denen es im letzten verfügbaren Jahr 
im Jahresmittel zu Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen gekom-
men ist, jeweils bereits zurückgerufen (bitte nach Städten und Gemein-
den aufschlüsseln), und wie viel Prozent der Fahrzeuge, die freiwillig zu-
rückgerufen werden (vgl. Fragen 4 und 5), wurden in denselben Städten 
und Gemeinden jeweils bereits zurückgerufen (bitte gleichermaßen auf-
schlüsseln)?
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Hinweis:
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.
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 7. Wie viele Diesel-Pkw mit den Abgasnormen 5 und besser sind in den 
Städten und Gemeinden zugelassen, in denen es im letzten verfügbaren 
Jahr im Jahresmittel zu Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen ge-
kommen ist (bitte nach Städten bzw. Gemeinden und Abgasnormen auf-
schlüsseln), und wie viele Pkw waren in diesen Städten und Gemeinden 
im selben Jahr insgesamt zugelassen (bitte neben der absoluten Pkw-
Anzahl die Anzahl der Diesel-Pkw nennen sowie nach Städten bzw. Ge-
meinden aufschlüsseln)?
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Hinweis:
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.
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 8. Bei welchen Gesetzen, Förderprogrammen der Bundesregierung oder an-
deren Maßnahmen spielt die Definition besonders belasteter Städte und 
Gemeinden – also solchen mit einem Stickoxid-Jahresmittelwert von 
mehr als 50 µg/m3 Luft („Intensivstädte“, vgl. Anlage des „Konzepts für 
saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren 
Städten“, www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/konzept-klarheit-fue
r-dieselfahrer.pdf?__blob=publicationFile) – weiterhin eine Rolle?

10. Inwiefern werden die Förderprogramme oder die anderen Maßnahmen 
der Bundesregierung laufend an die jeweils aktuelle Liste der Städte und 
Gemeinden, in denen ein Stickoxid-Jahresmittelwert von mehr als 50 
µg/m3 Luft überschritten wird, angepasst?

Die Fragen 8 und 10 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Die Definition besonders belasteter Städte und Gemeinden ist für die im „Kon-
zept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren 
Städten“ diesbezüglich adressierten Regelungsbereiche einschlägig. Die drei 
Förderrichtlinien für die mit Selbstzündungsmotor angetriebenen sog. schweren 
Kommunalfahrzeuge sowie leichten und schweren Handwerker- und Liefer-
fahrzeuge verweisen hinsichtlich ihres räumlichen Anwendungsbereichs auf die 
im jeweiligen Anhang II enthaltene „Liste der in 2017 und 2018 im Jahresmit-
tel von Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Kommunen“ 
sowie zur stetigen Aktualisierung auf die in den Folgejahren von dem Umwelt-
bundesamt zu den Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen veröffentlichten 
Listen.

 9. In welchen Städten und Gemeinden wird nach Kenntnis der Bundes-
regierung derzeit ein Stickoxid-Jahresmittelwert von mehr als 50 µg/m3 
Luft überschritten, und inwiefern unterscheidet sich diese Liste von der 
im o. g. „Konzept für saubere Luft und die Sicherung der individuellen 
Mobilität in unseren Städten“ aufgeführten Liste?

Die vollständige Städteliste mit Überschreitungen des Jahresmittelgrenzwerts 
für Stickstoffdioxid für das Jahr 2019 wird voraussichtlich im Mai 2020 vorlie-
gen. Nach den vorläufig vorliegenden Zahlen ist jedoch ein positiver Trend zu 
verzeichnen: Die Stickstoffdioxid-Belastung in deutschen Städten ist 2019 
deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr überschritten mit rund 20 Prozent der 
verkehrsnahen Messstationen nur noch rund halb so viele den Grenzwert für 
Stickstoffdioxid im Jahresmittel von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft wie 
im Vorjahr – im Vorjahr waren es noch 42 Prozent. Nach den noch unvollstän-
dig vorliegenden Daten wurden nur in München und Stuttgart im Jahr 2019 ein 
Stickstoffdioxidjahresmittelwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft 
überschritten.

11. Welche Anträge auf Genehmigung von Hardware-Nachrüstungssystemen 
für Pkws auf Basis der seit der Erstellung des „Konzepts für saubere Luft 
und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten“ festge-
legten technischen Anforderungen liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt der-
zeit vor (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme 
vorgesehen sind)?

Derzeit wird ein Antrag auf Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis 
(ABE) für NOx-Minderungssysteme zur Nachrüstung von Pkw geprüft.
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12. Welche solcher Hardware-Nachrüstungssysteme für Pkws sind bereits 
genehmigt (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme 
vorgesehen sind)?

Bisher wurden insgesamt sechs ABE für NOx-Minderungssysteme zur Nach-
rüstung von Pkw genehmigt. Die entsprechenden ABE Nr. 17309, 17310, 
17313, 17314, 17315 und 17317 sind über die Internetseite des KBA samt Er-
weiterungen mit Datum, Typbezeichnung, Genehmigungsinhaber und verlink-
tem Verwendungsbereich abrufbar.

13. Wie viele Fahrzeuge, für die die genehmigten Systeme vorgesehen sind, 
sind derzeit in Deutschland zugelassen?

Auswertung des Bestandes von Euro 5 Fahrzeugen zum 01.01.2019:

Hinweis:
Die für die beantragten Systeme vorgesehenen Personenkraftwagen (Pkw) wur-
den anhand der vorgegebenen Genehmigungsnummern und Emissionsgruppen 
sowie weiteren technischen Angaben zu Hubraum und Nennleistung selektiert 
und gezählt.
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.

14. Wie viele Nachrüstungen mit diesen Systemen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung bereits durchgeführt (bitte nach Herstellern und Bun-
desländern aufschlüsseln), und wie verteilen sich diese Nachrüstungen 
auf die im letzten verfügbaren Jahr im Jahresmittel von Stickstoffdioxid-
Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte und Gemeinden?

15. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung von den durchschnittlichen 
Kosten einer Nachrüstung sowie der Spannbreite der Kosten einer Nach-
rüstung (bei unterschiedlichen Systemen, Automodellen und Autohänd-
lern)?

16. Welche Kenntnis hat die Bundesregierung von der bisher geleisteten Be-
teiligung der Automobilhersteller an den Kosten der Nachrüstung?

17. Von welchen Automobilherstellern hat die Bundesregierung derzeit ver-
bindliche Zusagen, Hardware-Nachrüstungen bei privaten Pkws finanzi-
ell zu bezuschussen?

18. Wann, und mit welchen Herstellern hat die Bundesregierung seit den 
Verhandlungen mit Automobilherstellern am Donnerstag, dem 8. No-
vember 2018, darüber verhandelt, dass sie neben VW und Daimler eben-
falls Hardware-Nachrüstungen bei privaten Pkw finanziell bezuschus-
sen?
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19. Welche Ergebnisse hatten diese Gespräche und welche Automobilher-
steller werden Hardware-Nachrüstungen bei privaten Pkws nunmehr ne-
ben VW und Daimler ebenfalls finanziell bezuschussen?

Die Fragen 14 bis 19 werden aufgrund ihres Sachzusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.
Es haben Gespräche auf verschiedenen Ebenen mit dem Verband der Automo-
bilindustrie und dem Verband der Internationalen Kraftfahrzeughersteller statt-
gefunden. Von deutschen und internationalen Herstellern wurden verbindliche 
Zusagen nur seitens der Hersteller Daimler und VW getroffen, die eine Über-
nahme der Kosten für eine Hardware-Nachrüstung von Diesel-Pkw bis zu einer 
Höhe von 3.000 Euro pro Fahrzeug zugesagt haben.
Im Übrigen liegen der Bundesregierung keine eigenen Erkenntnisse vor.

20. Welche Anträge auf Genehmigung von Hardware-Nachrüstungssystemen 
für schwere Kommunalfahrzeuge auf Basis der seit der Erstellung des 
„Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individuellen Mobili-
tät in unseren Städten“ in den entsprechenden Förderrichtlinien festge-
legten technischen Anforderungen liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt der-
zeit vor (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme 
vorgesehen sind)?

Derzeit wird ein Antrag auf Erteilung einer Erweiterung der ABE Nr. 17304 
geprüft.

21. Welche solcher Hardware-Nachrüstungssysteme für schwere Kommunal-
fahrzeuge sind bereits genehmigt (bitte unter Angabe der Fahrzeugmo-
delle, für die die Systeme vorgesehen sind)?

Bisher wurden zwei ABE für NOx-Minderungssysteme zur Nachrüstung von 
schweren Kommunalfahrzeugen genehmigt. Die entsprechenden ABE 
Nr. 17304 und 17308 sind über die Internetseite des KBA samt Erweiterungen 
mit Datum, Typbezeichnung, Genehmigungsinhaber und verlinktem Verwen-
dungsbereich abrufbar.

22. Wie viele Fahrzeuge, für die die genehmigten Systeme vorgesehen sind, 
sind derzeit in Deutschland zugelassen?

5.731 (Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019).
Hinweis:
Schwere Kommunalfahrzeuge werden im Rahmen dieser Auswertung als Nutz-
fahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg definiert, 
die zu kommunalen Zwecken eingesetzt werden. Dazu gehören beispielsweise 
Abfallbeseitigung oder Straßenreinigung, aber auch Zivilschutz und Feuerwehr. 
Mittels der technischen Vorgaben des Hubraums und der Nennleistung wurden 
dann die für die beantragten Systeme vorgesehenen Fahrzeuge der Marke Mer-
cedes selektiert.
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.
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23. Wie viele Nachrüstungen mit diesen Systemen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung bereits durchgeführt (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln und zumindest unter Angabe der über die Förderrichtlinie des 
Bundes bezuschussten Nachrüstungen), und wie verteilen sich diese 
Nachrüstungen auf die im letzten verfügbaren Jahr im Jahresmittel von 
Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte und Ge-
meinden?

Bisher wurden keine Verwendungsnachweise für die Nachrüstung von schwe-
ren Kommunalfahrzeugen eingereicht. Im zentralen Fahrzeugregister sind aktu-
ell keine Nachrüstungen für schwere Kommunalfahrzeuge verzeichnet.

24. Welche Anträge auf Genehmigung von Hardware-Nachrüstungssystemen 
für leichte Handwerker- und Lieferfahrzeuge auf Basis der seit der Er-
stellung des „Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individu-
ellen Mobilität in unseren Städten“ in den entsprechenden Förderrichtli-
nien festgelegten technischen Anforderungen liegen dem Kraftfahrt-
Bundesamt derzeit vor (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die 
die Systeme vorgesehen sind)?

Es liegen keine Anträge vor.

25. Welche solcher Hardware-Nachrüstungssysteme für leichte Handwerker- 
und Lieferfahrzeuge sind bereits genehmigt (bitte unter Angabe der Fahr-
zeugmodelle, für die die Systeme vorgesehen sind)?

Bisher wurden zwei ABE für NOx-Minderungssysteme zur Nachrüstung von 
leichten Handwerker- und Lieferfahrzeugen genehmigt. Die entsprechenden 
ABE Nr. 17311 und 17316 sind über die Internetseite des KBA samt Erweite-
rungen mit Datum, Typbezeichnung, Genehmigungsinhaber und verlinktem 
Verwendungsbereich abrufbar.

26. Wie viele Fahrzeuge, für die die genehmigten Systeme vorgesehen sind, 
sind derzeit in Deutschland zugelassen?

Auswertung des Bestandes von Euro 5 Fahrzeugen zum 1. Januar 2019:
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Hinweis:
Die Auswahl der relevanten, leichten Transporter der Marken Citroen, Fiat, 
Ford, Iveco, Land Rover, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Re-
nault, Toyota und Volkswagen erfolgte ebenfalls anhand der Vorgaben der Ge-
nehmigungsnummer, des Hubraums, der Nennleistung und der Emissionsgrup-
pe. Als Liefer- und Handwerksfahrzeuge sind dann näherungsweise die Fahr-
zeuge zu verstehen, die gewerblich zugelassen sind.
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.

27. Wie viele Nachrüstungen mit diesen Systemen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung bereits durchgeführt (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln und zumindest unter Angabe der über die Förderrichtlinie des 
Bundes bezuschussten Nachrüstungen), und wie verteilen sich diese 
Nachrüstungen auf die im letzten verfügbaren Jahr im Jahresmittel von 
Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte und Ge-
meinden?

Bisher wurden keine Verwendungsnachweise für die Nachrüstung von leichten 
Handwerker- und Lieferfahrzeugen eingereicht. Im zentralen Fahrzeugregister 
sind aktuell keine Nachrüstungen für leichte Handwerker- und Lieferfahrzeuge 
verzeichnet.

28. Welche Anträge auf Genehmigung von Hardware-Nachrüstungssystemen 
für schwere Handwerker- und Lieferfahrzeuge auf Basis der seit der Er-
stellung des „Konzepts für saubere Luft und die Sicherung der individu-
ellen Mobilität in unseren Städten“ in den entsprechenden Förderrichtli-
nien festgelegten technischen Anforderungen liegen dem Kraftfahrt-
Bundesamt derzeit vor (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die 
die Systeme vorgesehen sind)?

Es liegen keine Anträge vor.

29. Welche solcher Hardware-Nachrüstungssysteme für schwere 
Handwerker- und Lieferfahrzeuge sind bereits genehmigt (bitte unter An-
gabe der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme vorgesehen sind)?

30. Wie viele Fahrzeuge, für die die genehmigten Systeme vorgesehen sind, 
sind derzeit in Deutschland zugelassen?

31. Wie viele Nachrüstungen mit diesen Systemen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung bereits durchgeführt (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln und zumindest unter Angabe der über die Förderrichtlinie des 
Bundes bezuschussten Nachrüstungen), und wie verteilen sich diese 
Nachrüstungen auf die im letzten verfügbaren Jahr im Jahresmittel von 
Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte und Ge-
meinden?

Die Fragen 29 bis 31 werden wegen ihres Sachzusammenhangs gemeinsam be-
antwortet.
Bisher wurden keine Allgemeinen Betriebserlaubnisse (ABE) für NOx-
Minderungssysteme zur Nachrüstung von schweren Handwerker- und Liefer-
fahrzeugen genehmigt. Im Übrigen liegen der Bundesregierung keine eigenen 
Erkenntnisse vor.
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32. Welche Anträge auf Genehmigung von Hardware-Nachrüstungssystemen 
für Busse auf Basis der seit der Erstellung des „Konzepts für saubere 
Luft und die Sicherung der individuellen Mobilität in unseren Städten“ in 
den entsprechenden Förderrichtlinien festgelegten technischen Anforde-
rungen liegen dem Kraftfahrt-Bundesamt derzeit vor (bitte unter Angabe 
der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme vorgesehen sind)?

Derzeit werden zwei Anträge auf Erteilung einer Erweiterung der ABE 
Nr. 17307 und 17295 geprüft.

33. Welche solcher Hardware-Nachrüstungssysteme für Busse sind bereits 
genehmigt (bitte unter Angabe der Fahrzeugmodelle, für die die Systeme 
vorgesehen sind)?

Bisher wurden insgesamt neun ABE für NOx-Minderungssysteme zur Nach-
rüstung von Bussen genehmigt. Die entsprechenden ABE Nr. 17294, 17295, 
17296, 17297, 17298, 17299, 17305, 17306 und 17307 sind über die Internet-
seite des KBA samt Erweiterungen mit Datum, Typbezeichnung, Genehmi-
gungsinhaber und verlinktem Verwendungsbereich abrufbar.

34. Wie viele Fahrzeuge, für die die genehmigten Systeme vorgesehen sind, 
sind derzeit in Deutschland zugelassen?

Auswertung des Bestandes von Euro 5 Fahrzeugen zum 1. Januar 2019:

Hinweis:
Mit der Auswertung des Bestandes zum 1. Januar 2019 handelt es sich um die 
aktuellsten verfügbaren Daten.

35. Wie viele Nachrüstungen mit diesen Systemen wurden nach Kenntnis der 
Bundesregierung bereits durchgeführt (bitte nach Bundesländern auf-
schlüsseln und zumindest unter Angabe der über die Förderrichtlinie des 
Bundes bezuschussten Nachrüstungen), und wie verteilen sich diese 
Nachrüstungen auf die im letzten verfügbaren Jahr im Jahresmittel von 
Stickstoffdioxid-Grenzwertüberschreitungen betroffenen Städte und Ge-
meinden?

Der Bund fördert die Nachrüstung von Dieselbussen des Öffentlichen Perso-
nennahverkehrs (ÖPNV-Dieselbusse) der Schadstoffklassen EURO III, IV, V 
und EEV mit Abgas-nachbehandlungssystemen im Sofortprogramm Saubere 
Luft 2017 bis 2020. Bisher wurde die Nachrüstung von 1.687 ÖPNV-
Dieselbussen bewilligt. Die Nachrüstung wird i. d. R. sukzessive vorgenom-
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men, um den laufenden Betrieb nicht zu beeinträchtigen. Da die Auszahlung 
der bewilligten Fördermittel nachschüssig nach Vorlage und Prüfung der Ver-
wendungsnachweise erfolgt, kann erst nach Abschluss dieses Prozesses die An-
zahl der tatsächlich umgerüsteten ÖPNV-Busse beziffert werden.

Kommune BL
Anzahl der Bewilli-
gungen für ÖPNV-

Dieselbusse
Freiburg BW 25
Heidelberg BW 4
Heilbronn BW 26
Ravensburg BW 7
Reutlingen BW 17

BW 79
München BY 188
Nürnberg BY 26
Regensburg BY 29
Würzburg BY 26

BY 269
Frankfurt a.M. HE 25
Marburg HE 5
Rüsselsheim HE 3
Wiesbaden HE 99

HE 132
Hamburg HH 262

HH 262
Hameln NI 5
Osnabrück NI 26

NI 31
Aachen NW 103
Bielefeld NW 2
Bochum + Düsseldorf NW 20
Bonn NW 55
Dortmund NW 36
Duisburg NW 16
Düren NW 14
Düsseldorf NW 157
Essen NW 30
Hagen NW 32
Hürth NW 13
Köln NW 113
Leverkusen NW 30
Mühlheim a.d. Ruhr NW 16
Neuss NW 19
Oberhausen NW 23
Paderborn NW 13
Siegen NW 10
Wuppertal NW 70

NW 772
Mainz RP 105

RP 105
Kiel SH 37

SH 37
Summe 1.687
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